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An die
Leitung des Vereines
"Pr-e i wj Ll.Lge Feue r wehr . . t1 . Zv
zu Hd .des Feue rwehr kommandanten

Republik Österreich

Siche rheitsdirektion für das
Bundesland Nie derösterreich

Her rn . . .
i n

l4 .

B e s c h eid

Gemäß § 24 des Ve re i nsgesetzes 1951 , BGB1 .Nr .233 , in de r de rzei t
geltenden Fassung wird der im Adres sa t dieses Bescheides nähe r
be ze i chne t e Ve rein aUfgelöst .

Beg r ü n 2-1L n g

Gemäß § 2 des NÖ . Feuerpolizei - und Feue rweh rgesetzes 1970 
NÖ ,FFG vom 19 ,Juli 1969 , LGB1 ,Nr , 366/69, habe n sich die Geme i nden
in Hinkunft zur Besorgu~~ der Aufgaben der örtlichen Feuerpoli -

zei de r "Fr-e awf Ll Lgen Peue rwehr-e n " zu bedie nen . Diese "F reiwi lligen
Feue rwehr-en" im Sinne des NO . FFG sind gemäß § 27 dieses Geset zes
Körperschaften des öffentlichen Rechtes .

I n Anse hung dieser geänderten Rechtslage besteht somit für die
Feu €rwehren auf Verei ns ba s i s keine Möglichkeit mehr , ihre bis 
herigenstatutengemäßen Zwecke zu erfüllen, diese sind daher be 
hördlich aufzulösen .

Sie selbst ha ben gegen die behördliche Auflösung des oben ge nann
ten Vereines keine Einwände erhoben .
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden .

Recht smi t telbeletrung

Geg en diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung
schriftlich oder telegra~hisch bei der Sicherheitsdi rektio n für
das Bundesland Ni ede r ös te r r e i ch Berufung erhoben werden .

Der Sicherheitsdirektor :

Für die Ri chtigke i t
der Ausfertigung :
Zaunscherb e .h .

Dr . S c h U 1 1 e r • . h .
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